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RS OGH 1963/1/24 11Os21/63
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.01.1963

Norm

StPO §73

Rechtssatz

Betri3t ein Ablehnungsantrag sämtliche Richter eines Gerichtes und wird das Verfahren vor diesem Gericht ohne

Erledigung dieses Antrages fortgesetzt, ist das Gesetz in der Bestimmung des § 73 StPO verletzt.

Entscheidungstexte
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